








5.2. Bewilligung 
Zuständig für die Bewilligung von Förderungsleistungen ist der Bürgermeister oder 
der durch ihn beauftragte Vertreter auf der Grundlage der Grundsatzbeschlüsse der 
Stadtvertretung. 

5.3. Zweckbindung 
Gewährte Förderleistungen sind ausschließlich für den beantragten und bewilligten 
Zweck zu verwenden. Änderungen können nur mit vorheriger Zustimmung der 
Bewilligungsstelle vorgenommen werden. 
Werden die Förderungsvoraussetzungen nicht erfüllt oder Zuwendungen zu anderen 
Zwecken verwendet, kann ein Widerruf und damit eine Rückforderung der Förderung 
erfolgen. 

5.4. Kontrolle 
Mit dem Bewilligungsbescheid ergeht eine konkrete Aussage darüber, ob und in 
welcher Form ein Verwendungsnachweis über erteilte finanzielle Zuwendungen zu 
erbringen ist. 
Die Stadtverwaltung ist berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung durch 
Einsichtnahme oder Einforderung von Nachweisen bzw. die Anforderung eines 
Verwendungsnachweises zu überprüfen. 

6. Inkrafttreten

Diese Sportförderungsrichtlinie der Hansestadt Demmin tritt mit ihrer 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung in Kraft. 
Sie wird in den Demminer Nachrichten veröffentlicht. 
Gleichzeitig wird der Beschluss zur ideellen, finanziellen und materiellen 
Sportförderung in der Stadt Demmin vom 12.09.1990 aufgehoben. 

Hansestadt Demmin, 01.04.2025 

gez. Witkowski 
Bürgermeister 
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